
1168 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen desN ationalratesXIV. GP 

Bericht 
des Verfassungs ausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. Rein~ 
hart, Dr. Ennacora, Dr. Stix und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz über die, Gleich-

, stellung von Südtirolern mit österreichischen 
Staatsbürgern auf bestimmten Verwaltungs-
, gebieten (t19/A) , 

in übereinstimmung mit den Intentionen des 
Verfassungsausschusses fest, daß er in dieser Ge­
setzesvürlage einen wichtigen Schritt zur Gleich­
stellung von Südtir.ole'rn '. mit österreichischen 
Staatsbürgeni erbliffi.e, wo:beies 'sich dabei um 
eine Gruppe von Menschen handelt; denen wir 

'uns geschichtlich, kulturell und ethnisch verbun-
11m Hinlb1:iffi.a'll'f ,diJe, insbesondereauifsprach- den und verpflichtet fühlen. 

liehlem und' kultlUriihlem Gebiet, ,engen ;S'e21iehun-
~n Sü:dJtirols mit Ostlerreich ~ die in dem Pa- Für diese Gruppe hat Österreich aufgrund des 
. A'bk" m 5 S !b 1946 d Pariser Vertrages V9n 1946 eine Schutzfunktion. noor.nJ om en vom ' . " eptem: er , ' a.s 

die Grundla~e ,für lilie Schut:z:fiUnktiiOn öster-Die Gesetzesvürlage stellt auf einen klardefi­
r,eichs 'g'egeruülber Südcir.o'l hil1det, mren Ausdruffi. nierten Personenkreis Ußld nicht etwa aufterri­
finden -soHen ,drurch ,den !Vorliegenden Ge- torialb Kriterien ab und fülgt dabei den vün 
1S~(mtiW!UIif Süldtiroler laulf :bestimmten Verw,a:l- österreiCh ubernürnmenenvölkerrechtlichen Ver-
'tungsgoeoooeten' ,östlerreich:i.schen 5tia'atshürgern pflichtungen~ 
gleichgestellt weI'den. 5.0 soH Südtir:ülern insbe-
sondere die Möglichkeit eröffnet 'Werden,:ils Ferner stellte der Ausschuß fest: 
außerürdentliche Universitätsprüfessüren sowie als Was ,die Zuerkennung des passiven Wahlrech-
Universitäts(Hochschul)a'Ssistentenan 'den Uni- tes an' Südtirüler Studenten zu Organen. der 
versitäten und Hüchschulen tätig iu sein. Dieser österreichischen Hochschülerschaft angeht, 5.0 soU 
Personenkreis soU "auch ·das . Recht' erhalten, in diese Ausweitung despalssiven Wahlrechtes' kei­
·den Küllegialürganen der Universitäten gemäß nen BeispielsfalJ f.ür die Gleichstellung. aller 
dem Universitäts-Organisati.onsgesetz a1s Mitglie~ Fremden,' dieanösterreichischen Hochschulen 
der bestellt zu werden. studieren, bilden. ' 

Der Verfassungsa'usschuß hat die V.orlage am Die Zuerkennung des passiven Wahlrechtes an 
4. Dezember 1978 süwie am 17. Jänner '1979 Südtirüler HüchschÜler liegt inder durch das 
in Verhandlung gezügen und nach WortmeIdun- Pariser Abkommen vün 1946 begründeten be­
gen der Abgeürdneten Dr. Pr ade r,Dr. E r- sünderen Stellung der Südtirüler in ihrem Ver­
m a e.o r a, Dr. Se h m i d t und Dr. Fis eh er' hältnis zu österreich, das gegenüber Südtirol be­
süwie des Bundesministers Dr. P 'a h r einstimmig sondere internationale Verpflichtungen auf sich, 
beschlossen, dem Hohen Hause die Annahme des . genommen hat. 
Gesetxentwurfes·in der Fassung eines gemeinsa-Allfällige Ungleichbehandlungen von Süd­
men Abänderungsa.ntrages der .A!bgeordneten tirolernmit anderen ausländischen Studierenden 
Dr. R e i nh art, Dr., E r m a e .0 r a und Dük- wer elen dadurch sa,chlich gerechtfertigt; eine sach­
tür 5 eh In i cl t zu empfehlen. liche Rechtfertigung, die hinsichtlich anderer aus-

Ferner hat der' AU!Sschuß über Antrag der ländischer Studierender nicht gegeben erscheint. 
Abgeürdneten P r e e eh .t 1, Dr. E r m a e .0 r a und Der Idem Ausschußbericht beigefügte Entschlie­
Dr. S e h m i d t· diebeigedrudue 'Entschließung ßungsantrag hat zum Ziele, 'die En1)scheidungs­
angenommen; grundlagenf.ür eine allfällige Erweiterung, der 

Zu v.orliegendem GesetZentwurf stellte der Gleichstellung' der Südtiroler in österreich zu 
Bundesminister 'für Auswärtige Angelegenheiten schaffen. 
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2 1168 der Beilagen 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t­
w u r f ,die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen, 

Wuganigg 

Berichterstatter 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXXX über die Gleichstellung von Süd­
tirolem mit österreichischen Staatsbürgern 

auf bestimmten Verwaltungsgebieten 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. {1) Dieses Bunde9gesetz ,gtilt für Bersonen 
deutscher oder ladinischer SprachzUige!hörigkeit, 
'die .im Ge!b~et Ider Provinz ~ozen gebor,en wu'r­
den, sich bei der jewe.ils ~etzten in .der Provinz 
iBorz:en durch~efliihrten Volikszäh'lung zur ideut­
schen oder ladinliischen 'Spliachgl'lUppe bekannt 
halben und nicht d~e österreich,ische Staa~bür.ger­
sm>aft ibesitzen. 

(2) Dieses B,uind!esge:setz ,gih bei Zutreffen ider 
übrigen tim Abs. t ,gen'annten Vora:uS1Setzungen 
aum rur ~er,sonen, Idie ;zwar nJimt im Gebielt der 
Provinz' Bozen <gelholien wur.den, aber von Eltern 
~tammen, bei .denen wenigstens ein Tei!l deut­
scher oder laidinismer' Muttlersprach'e ist ader war 
und dI1e ,sich bei einer in der Provinz Boun 
durchgeführten Volkszählung ([Jur ,deutschen oder 
ladinischen Sprachgruppe bekannt haben. 

(3) Dars Zutreff'eIl der in Albs. 1 und 2 ent­
~a'ltenen VOI1auss'etzungen ~g~auibhaft ZIU ma­
chen. 

§ 2. (V:erfiassun~sbescimmung) Personen nach 
§ 1 können zu Außerordentlichen Universitäts­
professoren und zu Universitäts(Hochschul)­
assistenten ernannt werden. 

§ 3. :(VeIif:aS1Sung!sbesnirnrnung) § 21 A'bs. 3 dies 
Unhnersitäns·Organisationsgesetzes, BGBL 
Nr. 258/1975, steht einer Bestellung von Per­
sonen nach § 1 zu Vertretern in einem Kollegial­
organ nicht entgegen. 

2. die bei g e d r u c k teE n t s chi i e ß urig . /2 
annehmen. 

Wien, 197901 17 

Thalhammer 

Obmann 

§ 4. (1) Auf Personen nach § 1 sind der Art. 1 
Z. 1 der Europäismen Konvention über' die' 
Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse, BGBl. 
Nr. 44/1957, sowie der § 7 Ahs. 6, zweiter Satz 
des Allgemeinen Hochsmul-Studiengesetzes, 
BGB!. Nr.177/1966, nimt anzuwen,den. 

(2) Personen nach § 1 haben .das Recht, in 
österreich die Lehramtsprüfung für höhere Schu­
len abzulegen. 

(3) Personen nach § 1 sind hinsimtlich der 
Studienheiträge gemäß dem Hochschultaxenge­
setz, BGBl. NI.". 76/1972, in der derzeit geltenden 
Fassung, den österreichischen Staatsbürgern 
gleichgestellt. 

(4) Personen gemäß § 1 sind als oroentliche 
Hörer im Wirkungsbereich des Hochschüler­
schaftsgesetzes 1973, BGBl. Nr. 309/1973, in der 
d'erzeit geltenden Farssung, den österreichismen 
Staatsbül1gern gleichgestellt und besitzen auch 
für die Wahl von Organen der österreichischen 
Hochsmülerschaft das aktive und passive Wahl­
recht. 

§ s. Personen nach § ,1 bedürfen für ihren Auf­
enthalt im Bundesgebiet keines Sichtvermerkes 
nach den Bestimrriungen des Paßgesetzes 1969, 
BGBL NI.". 422/1969. 

§ 6. Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlim ides § 1 im Zusammenhang mit 

1. dem§ 2 ,der Bundesminister für Wissensmaft 
und For:schung, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres 

2. dem § 3 und § 4 der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung 

3. dem ,§ 5 der Bundesminister für Inneres 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten 

betraut. 
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Die Bundesregierun·g wird anläßlich der Be- österreichischenArbeitnehmern vom arbeitsmarkt­
schlußfassung des Bundesgesetzes über die Gleich- politischen und rechtlichen Gesichtspunkt zu prü­
stellung von Südtirolern mit österreichischen fen und über das Ergebnis unter Beifügung etwai­
Staatsbürgern auf bestimmten Verwaltungsgebie- ger Gesetzesvorschläge dem Nationalrat zu be-
ten ersucht, die Möglichkeiten und Auswirkungen richten. . 
einer etwa1rgen Gleichstellung von Südtirolern und 
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